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Zu den Voraussetzungen für eine wirksame Abtretung von Sozialleistungen 
Zur hinreichenden Bestimmtheit von Abtretungserklärungen  
 
§ 53 SGB I, §§ 73a Abs. 1 SGG iVm 114 ZPO 
 
Beschluss des Bayerischen LSG vom 15.02.2016 – L 17 U 54/15 B PKH – 
Aufrechterhaltung des Beschlusses des SG Nürnberg vom 22.12.2014 – S 2 U 332/11 PKH – 
 

Streitig war die Bewilligung von Prozesskostenhilfe (PKH) für eine Zahlungsklage gegen ei-
nen UV-Träger. 
Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen einen Beschluss des SG, mit dem die PKH-
Bewilligung abgelehnt wurde.  
Sie begehrt PKH für eine zu erhebende Klage, mit der sie Ansprüche aus abgetretenem 
Recht des Versicherten Y wegen eines Arbeitsunfalles aus dem Jahr 2002 gegen die BG 
als Beschwerdegegnerin geltend machen möchte.  
Auf Grund des Versicherungsfalles gewährte die BG dem Versicherten ab 01.06.2006 eine Ver-
sichertenrente nach einer MdE von zuletzt 30 %. 2007 übersandte die Beschwerdeführerin der 
BG ein als „Schuldanerkenntnis“ bezeichnetes Schriftstück, wonach der Versicherte der Be-
schwerdeführerin 127.000 € schulde und zur Sicherung dieses Anspruchs der Beschwerde-
führerin „seine Ansprüche gegen die BG aus der Unfallsache vom 05.07.2002“ bis zur ge-
nannten Höhe abtrete. Ergänzend wurde mitgeteilt, dass die Beschwerdeführerin die ehemali-
ge Lebensgefährtin des Versicherten sei und ihm die genannte Summe geliehen habe. Die BG 
antwortete, sie könne der Zahlungsaufforderung nicht nachkommen, da die übersandte Abtre-
tungserklärung nicht ausreichend bestimmt sei. In der Folge fand die BG die Rente ab und zahl-
te die Abfindungssumme an den Versicherten aus. Im Jahr 2008 gewährte der UV-Träger dem 
Versicherten dann erneut Verletztengeld. 
Die Beschwerdeführerin beantragte beim SG die Gewährung von PKH für eine noch zu erhe-
bende Zahlungsklage gegen die BG, was das SG ablehnte. 
 
Das LSG wies die Beschwerde gegen den Ablehnungsbeschluss zurück. 
Gemäß §§ 73a Abs. 1 SGG i.V.m. 114 ZPO erhalte ein Beteiligter PKH u.a. nur dann, wenn die 
beabsichtigte Rechtsverfolgung hinreichende Aussicht auf Erfolg biete, wobei wegen des Zwe-
ckes der PKH nur eine vorläufige Prüfung zu erfolgen habe. Dennoch seien hinreichende Er-
folgsaussichten hier zu verneinen. Zwar sei eine Abtretung von Geldleistungen gemäß  
§ 53 Abs. 2 und 3 SGB I grundsätzlich möglich; aus der Vertragsurkunde lasse sich jedoch 
nicht mit hinreichender Bestimmtheit entnehmen, welche Ansprüche des Versicherten gegen 
die BG an die Beschwerdeführerin abgetreten werden sollten. Die notwendige hinreichende 
Bestimmtheit sei nur dann gegeben, wenn die betreffende Forderung und ihr Rechts-
grund so genau bezeichnet seien, dass bei verständiger Auslegung unzweifelhaft fest-
stehe, auf welche Ansprüche sie sich beziehen (vgl. S. 175). Hier wurden „sämtliche An-
sprüche aus der Unfallsache“ abgetreten, womit alle Ansprüche auf Geldleistungen aus 
den unterschiedlichsten Gründen erfasst seien. Außerdem umfasse die Formulierung 
auch nicht abtretbare Ansprüche auf Dienst- und Sachleistungen (s. § 53 Abs. 1 SGB I). 
Schon hieraus folge, dass die bloße Bezugnahme auf das Unfallereignis keinesfalls genü-
gen könne, um die abgetretene Forderung bestimmbar zu bezeichnen. Auch aus Umstän-
den außerhalb der Abtretungsurkunde lasse sich nicht hinreichend sicher entnehmen, welche 
Ansprüche tatsächlich abgetreten werden sollten. 
Somit komme es auch nicht darauf an, ob die Abtretung nach § 53 Abs. 2 Nr. 2 SGB I un-
wirksam sei, da sie nicht im wohlverstandenen Interesse des Versicherten gelegen habe 
und die Voraussetzungen des § 53 Abs. 2 Nr. 1 SGB I nicht vorlegen hätten.  
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Das Bayerische Landessozialgericht hat mit Beschluss vom 15.02.2016  
– L 17 U 54/15 B PKH –  
wie folgt entschieden: 
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